
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herstellererklärung in Bezug auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, 
Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH)  

 

Die SGB GmbH agiert als nachgeschalteter Anwender.  

Die SGB GmbH bestätigt hiermit, dass alle angebotenen Produkte  

- keine Stoffe enthalten, denen Beschränkungen gemäß Anhang XVII der REACH-
Verordnung auferlegt wurden, 

- keine Stoffe enthalten, die zu den zulassungspflichtigen Stoffen gemäß Anhang XIV 
der REACH-Verordnung gehören. 

Einzelne SGB-GmbH-Produkte können einen Stoff der aktuellen Kandidatenliste (Stand 
23.01.2024) der Verordnung 1907/2006 (REACH) mit einem Massenanteil von mehr als  
0,1 % beinhalten. 

Sollten Sie diesbezüglich weitere Informationen wünschen, treten Sie gerne mit uns in 
Kontakt. 

 

 

 

 

Jost Berg 

Geschäftsleitung 

Siegen, 27.05.2024 

 

 


